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Änderungen für die Satzung des BC Avenwedde e.V. – ab 2018 
 

Anträge zum Erreichen der Gemeinnützigkeit 
 

✁ ✄ ☎✆✝✞✟ ✠✝✡ ☛✝☞✝✌✍✡ ✎ ✏✍✠✝☞✑ ✁✄✒✓

 
Der BC Avenwedde t hat den Zweck, den Bridgesport in der Form des Turnierbridge nach den
Regeln des WBF (World Bridge Federation) auf gemeinnütziger Grundlage zu pflegen und zu fördern
und zur Verwirklichung insbesondere Lern-, Spiel- oder Trainingsmöglichkeiten anzubieten. 
 
✁ ✄ ☎✆✝✞✟ ✠✝✡ ☛✝☞✝✌✍✡ ✎ ✏✍✠✝☞✑ ✁✄✒✔

 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die
dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden. 
 
✁ ✕ ✖✝✞✗✑✝ ✠✝☞ ✘✌✑✙✚✌✝✠✝☞ ✎ ✏✍✠✝☞✑ ✁✕

 
Die Mitglieder haben – vorbehaltlich § 2 Abs. 3 –  Anspruch auf alle Leistungen, die sich unmittelbar
oder mittelbar aus dem Satzungszweck des Vereins ergeben. Sie können – vorbehaltlich § 2 Abs. 3 –
verlangen, dass die finanziellen, sachlichen und sonstigen Mittel des Vereins gerecht und zum
gleichmäßigen Wohle aller Mitglieder verwendet werden. 
 
✁ ✓✛ ✜✢✑✣✤✍✙✡✏✍✠✝☞✤✍✙✝✍ ✎ ✏✍✠✝☞✑ ✁✓✛

 
Die Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen
Satzungsänderungen beschließen. Die Vorschrift des § 16 bleibt unberührt. Die Satzungsvorgaben
des Deutschen Bridge-Verbandes (vgl. § 3 Abs. 2 Satz 2) sind zu beachten. Beschlüsse über
Satzungsänderungen, die steuerliche Auswirkungen haben können, dürfen erst getroffen werden,
nachdem das zuständige Finanzamt die steuerliche Unbedenklichkeit bestätigt hat. 
 
✁ ✓✥ ✜✑✝✤✝☞✚✌✞✗✝ ☛✝☞✦✧✙✝✍✡★✌✍✠✤✍✙ ✎ ✩✝✤ ✎ ✁✓✪ ☞✤✑✡✞✗✑ ✓ ☞✤✍✑✝☞

 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen an den Deutschen Bridge-Verband e.V. - der es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  
Sofern im Zeitpunkt des Vermögensanfalls der Deutsche Bridge-Verband nicht mehr existiert oder
selbst nicht steuerbegünstigt ist, fällt das Vermögen des BC Avenwedde e.V. an eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks
Verwendung für die Förderung des Sports. 
 
✁ ✓✪ ✫✍✟☞✢✬✑✑☞✝✑✝✍ ✎ ✬☞✭✗✝☞ ✁✓✥ ✤✍✠ ✙✝✏✍✠✝☞✑

 
Die ursprüngliche Satzung ist von der Gründungsversammlung in Avenwedde am 25.10.2012
beschlossen worden. Mit der Änderungen vom 21.11.2ß17 tritt die neue Version der Satzung zum
01.01.2018 in Kraft. 
 
 
 
 
 


